
 

Konformitätserklärung  

für Bedarfsgegenstände aus Kunststoff im Lebensmittelkontakt  

 

Produktgrupe 

Bedarfsgegenstände allgemein aus PP (Polypropylen)  
in allen Farbkombinationen  

 

Hiermit bestätigen wir, dass alle Artikel der oben aufgeführten Produktgruppe unter Verwendung von 

Monomeren, anderen Ausgangsstoffen und Zusatzstoffen, die gemäß Kunststoff-Verordnung 

zugelassen sind, hergestellt wurden und den Maßgaben der folgenden Rechtsgrundlagen in ihren 

jeweils aktuell gültigen Fassungen entsprechen: 

• Verordnung (EG) 1935/2004 

• Verordnung (EU) 2020/1245 der Kommission vom 2. September 2020 zur Änderung und 

Berichtigung der Verordnung (EU) 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die 

dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen 

• Verordnung (EG) 2023/2006 

• Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) 

• Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV) 

 

Spezifische Angaben zu verwendeten Stoffen mit Beschränkungen 

Bei den Prüfungen der Produkte durch ein unabhängiges, akkreditiertes Institut auf Einhaltung der 

Grenzwerte wurden keine Überschreitungen festgestellt. Spezifische Angaben zu verwendeten Stoffen 

mit Beschränkungen 

Bei den Prüfungen der Produkte durch ein unabhängiges, akkreditiertes Institut auf Einhaltung der 

Grenzwerte wurden keine Überschreitungen festgestellt. Auch bei den sensorischen Prüfungen waren 

keine geruchlichen und geschmacklichen Beeinträchtigungen feststellbar. Die Prüfung erfolgte nach 

den Richtlinien 82/11/EWG und 85/572/EWG. Die eingesetzten Materialien und Rohstoffe entsprechen 

damit der Bedarfsgegenständeverordnung bzw. der Verordnung (EG) Nr. 10/2011 und dürfen mit den 

dort angegebenen Beschränkungen bezüglich der Migrationsgrenzwerte und zulässigen Restgehalte im 

Endprodukt zur Herstellung von Lebensmittelbedarfsgegenständen eingesetzt werden. 

Sofern in den Produkten Stoffe mit Beschränkungen (SML/QM) enthalten sind, werden die in den 

Richtlinien 2002/72/EG und Empfehlungen des BfR aufgeführten Grenzwerte eingehalten. Die Texte der 

Richtlinien und Empfehlungen können der aktuellen Version aus dem Internet unter  

http://eur-lex.europa.eu bzw. http://bfr.bund.de heruntergeladen werden. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/
http://bfr.bund.de/


 

Spezifische Angaben zur Gesamtmigration 

Folgende Gesamtmigrationsprüfungen sind im Rahmen der Konformitätsbewertung durchgeführt 

worden: 

Parameter Simulanz Prüfbedingungen Grenzwert Ergebnis 

Sensorische Prüfung 
Geruch 

Mineralwasser 10 Tage/40°C ≤ 2,5 passed 

Sensorische Prüfung 
Geschmack 

Mineralwasser 10 Tage/40°C ≤ 2,5 passed 

Gesamtmigration Esigsäure 3% (w/w) 10 Tage/40°C ≤ 10 ± 1 mg/dm2 passed 

 Ethanol 10% (v/v) 10 Tage/40°C ≤ 10 ± 3 mg/dm2 passed 

 Isooctan 2 Tage/20°C ≤ 10 ± 3 mg/dm2 passed 

 Ethanol 95% 10 Tage/40°C ≤ 10 ± 3 mg/dm2 passed 

 Olivenöl 10 Tage/40°C ≤ 10 ± 3 mg/dm2 passed 

 

Spezifische Angaben zu sogenannten NIAS (nicht beabsichtigt eingebrachte Substanzen) 

Für die verwendeten Rohstoffe liegen uns Konformitätserklärungen unserer Lieferanten vor, die 

bestätigen, dass sie die Anforderungen der Rahmenverordnung (EG) Nr. 1935/2004 erfüllen. Wir gehen 

daher davon aus, dass nicht bewertete und/oder nicht absichtlich zugesetzte Stoffe (NIAS), soweit 

relevant, von unseren Lieferanten bewertet wurden, haben aber keine expliziten Informationen 

darüber. Dementsprechend können wir das Vorhandensein von NIAS zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

grundsätzlich ausschließen. Wenn uns Informationen über Stoffe vorliegen, sind diese in der folgenden 

Tabelle aufgeführt. 

   

   

 

Spezifische Angaben zu sog. „Dual-Use-Additiven“: 

In den oben aufgeführten Artikeln können die in der folgenden Tabelle genannten „Dual-Use-Additive“ 

enthalten sein.  

Stoffbezeichnung CAS-Nr. E-Nummer 

Glycerolmonostearate 31566-31-1 E471 

Calciumstearat 1592-23-0 E470a 

 

Spezifische Angaben zu funktionalen Barrieren 

Es wird keine funktionale Barriere aus Kunststoff verwendet.  

 

 



 

 

Angaben zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen 

- Arten von Lebensmitteln, die mit dem Material in Berührung kommen dürfen: 

Alle Arten von Lebensmitteln (trocken, wässrig, sauer, alkoholhaltig, fettig) – getestet gemäß mit 

folgenden Lebensmittelsimulanzien: 

1. Dest. Wasser/Wasser von gleicher Qualität oder Lebensmittelsimulanzien A (Ethanol 10 Vol.-%) 

2. Lebensmittelsimulanz B (Essigsäure 3 Gew.-%) 

3. Lebensmittelsimulanz D2 (95% Ethanol und Isooctan) 

- Arten von Lebensmitteln, die NICHT mit dem Material in Berührung kommen dürfen: 

Keine  

 

Angaben zum vorgesehenen Anwendungsbereich 

- Dauer und Temperatur der Behandlung / Lagerung bei Kontakt mit dem Lebensmittel 

Jegliche Langzeitlagerung bei Raumtemperatur oder darunter (geprüft für 10 Tage bei 40°C), 

einschließlich Heußabfüllung und/oder Erhitzung auf 70 °C bis zu 2 Stunden oder 100 °C bis zu 15 

Minuten lang. 

 

Verhältnis von Oberfläche des Materials zu Volumen (Masse) des Lebensmittels, welches zur 

Konformitätsbewertung herangezogen worden ist:  
6 dm² /kg (6 dm² /l)  

 

Weitere Produkteigenschaften:  
Spülmaschinengeeignet, tiefkühlfest, mikrowellengeeignet 

 

Die Rückverfolgbarkeit der Produkte nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 ist durch die Verwendung 
eines Datumsstempels auf dem Produkt und/oder die Angabe der LOT Nr. auf dem Etikett 
gewährleistet.  
 
Die Konformitätsprüfung wurde nach den o.g. Regeln durchgeführt; danach erfüllt das Produkt bei 

Beachtung der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die rechtlichen Vorgaben der 

angegebenen Füllgüter. Von der über die Vorgaben der Richtlinien hinausgehenden Eignung der 

Produkte für das vorgesehene Füllgut, hat sich der Verwender selbst zu überzeugen. 

Datum der Erklärung: 08.01.2024 

 

 

WACA-Kunststoffwarenfabrik 

Heinrich Walch GmbH & Co. KG 


